
haltsfragen zu behandeln, einscblieBlieh der Bereitstellung von 
Beratenden Diensten; 

c) fiIr den Hohen Kommi ...... und das Zentrum, um diese 
besser ZU hefilhigen, auftragsgemliße operative Aktivitllten 
durchzuftlhren und logistische und administrative Fragen 
wirksam mit anderen zustlIndigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen zu koordinieren; 

5. betont, daß zur Zeit zwar Schritte unternommen 
werden, um die administrative Effizienz des Zentrums zu 
verbessern, und daß sie zwar mit Genugtuung von den Maß.. 
nahmen Kenntnis genommen hat, die der Beigeordnete 
Generalsekretär fiIr Menschenrechte und Leiter des Zentrums 
fiIr Menschenrechte vor kurzem ergriffen hat, um die Ver
waltung des Zentrums zu verbessern, daß jedoch weitere 
Schritte unternommen werden sollten, um die derzeitige und 
ldInftige Nutzung der zur Verfl1gung stehenden Human- und 
Finanzressourcen zu analysieren, sowie zusätzliche Maß
nahmen zur weiteren Verbesserung der administrativen 
Effizienz und Wuksamkeit des Zentrums, erforderlichenfalls 
mit entsprechender techniscb.er Hilfe; 

6. ersucht den Generalsekretl!r, der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfilnfzigs!en Thgung einen Zwi
schenbericht und der Generalversammlung auf ihrer fünfzig
sten Thgung einen ahscbIießenden Bericht über die Stärkung 
des Zentrums und Ilher die zur Durcbfllhrung dieser Resolution 
ergrift"enen Maßnahmen vorzulegen. 

94. P1enarsitomg 
23. Devmlberl994 

49/196. Die MImscltemecllfssltuatlon In der Republik 
ßosnien und Herzegowina, der Republik KroatIen 
und der BmuftsrepubIIkJugoslawlen (Serbien und 
Montenegro) 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den ZieIen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erkllirung der Men
schenrechte", den Internationalen Menschenrechtspakten17, 
dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminerung1, der Konvention Ilher die 

. Rechte des Kindes", der Konvention über die Verhlltnng und 
Bestrafung des Völkermordes"", der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe", der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau" und anderer 
Rechtsakte auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts, 
einschließlich der Genfer Abkommen vom 12. August 1949170 

zum Schulze der Krie~ und der dazugehörigen Zusatz
protokolle von 1977' sowie von den Grundsätzen und den 
Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten der Organisation fiIr 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eingegangen sind, 

"QJt/ejst besorgt Ilher die menschliche Tragödie, die sich im 
Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Herzegowina, der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
hien und Montenegro) abspielt, sowie über die fortgeselZlen 
massenhaften und systematischen Verletzungen der Men-

1159 Resolutinn 260 A (llI). 

110 Vereinte Na1iomm. Treaty Serks. VoI. 75. Nr. 970-973. 
In Ebd.. VoI. 1125, Nr. 17512 und 17513. 

schenrechte in den unter der Kontrolle der bosnischen Serben 
stehenden Thilen Bosnien und Herzegowinaa und in den unter 
der Kontrolle der kroatischen Serben stehenden Thilen Kroa
tiens, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481153 vom 
20. Dewnber 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994/12 der Menschenrechtskommission vom 9. März 199432 

und der Resolution 900 (1994) des sic!ierheitsrats vom 
4. März 1994, in der der Rat alle Parteien aufgefordert hat, die 
Bewegungsfreiheit der ZivilbevöIkerung und der humanitären 
Hilfsgilter nach und aus Sangewo sowie innerhalb der Stadt zu 
gewährleisten, 

Insbesondere unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 808 (1993) vom 22. Fehrunr 1993, 827 (1993) 
vom 25. Mai 1993 und 855 (1993) vom 9. August 1993, in 
denen der Rat unter anderem verlangt hat, daß alle Parteien 
und anderen Beteiligten im ehemaligen Jugoslawien alle 
Verstöße gegen das humanitäre Völkmrecht sofort einstellen 
und unterlassen, in denen er den Generalsekretl!r ersucht hat, 
eine Sachverstiindigt'Dkommission einzusetzen mit dem 
Auftrag,1nformatIonen Ilher im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangene schwere Verstöße gegen das humani
täre Völkmrecht zu prüfen und zu analysieren, und worin er 
ein internationales Gericht zur Verfolgung der fiIr derartige 
Verstöße VerantwortIichen geschaffen hat, 

sowie unter Hinweis auf die Reso!utionen des Sicherheits
rats 824 (1993) vom 6. Mai 1993 und 836 (1993) vom 4. Juni 
1993, in denen der Rat erkIIirt hat, daß Sarajewo, ThzIa, 2epa, 
Gorazde, BibaC und Srebrenica und deren umliegende Gebiete 
als Sicherheitszonen behandelt werden sollen und daß den 
internationalen humanitären ÜIJ!811iSationen freier und 
ungehinderter Zugang zu diesen Zunen gewährt werden sou. 

"QJt/ejst besorgt Ilher die in ganz Bosnien und Herzegowina 
herrschende Situation und die sieh rasch verschlechternde 
r.age in den Sicherheitszonen von Sarajewo, ThzIa, Gorazde, 
~a und Srebrenica, insbesondere die flagranten, sich über 
alle Abmachungen hinwegsetzenden Verletzungen der Sicher
beitszone von BibaC, die wiederholten Angriffen der bos
nischen Serben und der Streitkräfte der kroatischen Serben 
ausgesetzt war, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes fiIr die Bemllhungen, 
welche die VIlrtreter der Vereinten Nationen, der Europliisehen 
Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Rus
sischen Föderation unternommen haben, um den Parteien bei 
der Herbeifllhrung einer Regelung des Konflikts In Bosnien 
und Herzegowina behilflich zu sein, und fiIr die Arbeit, die die 
Botschafter der Vereinigten Stasteu von Amerika und der 
Russischen Föderation sowie die Vertreter der Europäischen 
Union und der Vereinten Nationen in Zagreb geleistet haben, 
um eine Waffenruhe und letztlich eine Beilegung der Situation 
in Kroatien herheizufIIhren was alles, sofern alle Parteien ihre 
Znstimmung geben, zu einer beträchtlichen Verbesserung der 
Menschenrechtssituation der Angehörigen aller ethnischen 
Gruppen in Bosnien und Herzegowina, in Kroatien und in der 
BundesrepublikJugosIawien (Serbien und Montenegro) fIlhren 
könnte, 

mit Genugtuung Ilher die Bemllhungen, welche die Schutz
truppe der Vereinten Nationen unternimmt, um bei der 
Schaffung der Voratlsset71Jogen fiIr die friedliche Regelung 
der Kont1lkte in Bosnien und Herzegowina und in Kroatien 



VL ResoJnt!nnen-DrIIIer AIadmB 2Ii5 

behilflicb zu sein und Scbutz fIIr die AusJicfenmg der bumani
tfIren HiIfsgIIter zu gewlibren, und Kenntnis nebmend von den 
Hlndemlssen, denen sich die Sclm1zttuppe der Vereinten 
Nationen bei der ErfIIllung ihres Mandats in Bosnien und 
Herzegowina und in den Schutzzonen der Vereinten Nationen 
in Kroatien gegenllbersieht, 

mit GenugtUUng über die am 1. Mlirz 19941'12 in Washing
Ion erfolgte Unterzeichnung der Rahmenübereinko und 
die Schaffung der FIlderation Bosnien und HeIzegowina, 
welche die Auslieferung der Hi1fsgilter erleichtmt hat und als 
Modell fIIr die etbnische Aussöhnung in der Region dient, 

mit UnJerstUtzung fIIr die Erkllimngen. die musJimische, 
katholische und orthodoxe religiöse Flihrer auf den von der 
Stiftung Appeal ofConscimce 1992 in Zürich und 1994 in 
lstanbu1 abgehaltenen ökumenischen Gipfeltreffen unterzeicb
nethaben, 

die internationale Gemeinacbaft ermutigend, durch die 
Vereinten Nationen und andere internat!onale Organisationen 
sowie bilateral tätig werdend, ihre humaoi.tllre Unterstfltzung 
fIIr die Republik Bosnien und Herzegowina, die Föderation 
Bosnien und Herzegowina und die Republik Kroatien zu 
erhöhen, 

zutUifst besorgt über die Menschenrechtsverle1ZUDgeU in 
Bosnien und HeIzegowina, Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoa1awien (Serbien und Montenegro), insbesondere soweit 
sie im Rahmen der nach wie vor fortdauernden verab
scheuungawilrdigen Praxis der ethnischen Säuberung began
gen worden sind, die die unmittelbare Ursache der IlberwIIlti
genden Mehrheit der dort verIIbten Menschenrechtsverlet
zungen ist und deren Opfer in erster Linie die prakIIsch von 
der Vernichtung bedrohte mnslimiscbe Bevölkerung sowie die 
Kroaten und die Nrohtserben sind, 

bestUl7J über die enorme Anzahl an VermiBten, ins
besondere in Bosnien und HeIzegowiua und in Kroatien, lIber 
deren Verbleib noch immer nichts bekannt ist, 

mißbilligend, daß ethnische Spannungen und u1traua
tiona\iatische PhIInomene fIIr pllitiscbe Ziele ausgenutzt 
werden, wn zu Krieg und Menschemechtsverletzungen auf
zustacheln, 

hIJchst beunruhigt darfIber, daß der Konf1ikt in Bosnien und 
Herzegowina und in Kroatien außerdem dmch die systemati
sche Zerstörung und Entweihung von Moscheen, Kirchen und 
anderen Kultstätten sowie Stiltten des Kulturerbes gekenn
zeichnet war, 

ZIdiefst besorgt lIber die in dem Bericht des CleneraIsekre
tlIrs lIber die Vergewa1tigung und Mißhandlung von Frauen in 
den Gebieten bewaffneten Konflikts im ehemaligen Jugo
slnwienl73 beschriebenen Situationen und unter nachdrOck
liehem Hinweis auf die Notwendigkeit einer eingebenden 
diesbezflglicheu Berichterstattung, 

in UnJerstUtzung der BemOhungen. die im Rahmen der 
Internationalen Konferenz lIber das ehemalige Jugoslawien 
auch weiterhin unternommen werden, wn eine friedliche 
Lösung zu finden, 

mit GenugtU/l1lg lIber die BemIIhungen. welche die Organi
sation fIIr Sicherheit und Zusamme>ulrbeit in Europa zur Zeit 
unternimmt, um ihre PrIIsenz in der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) wieder herzustellen und so 
weitere Menscheurechtsverietzungen zu verbindern, und mit 
tiefer Besorgnis lIber den Beschluß der Behörden in der 
Bundesrepublik Jugoslawien, die I angzeit-Beobachtermissio
nen der Organisation fIIr Sicherheit und z,I!IJ!J!!menarbeit in 
Europa und der EuroplIischeu Union aus dem Kosovo, dem 
Sandschak und der Wojwodina, wo die Menschenrechtssitua
tion auch weiterhin zu großer Sorge An1aß gibt, des Laudes zu 
verweisen, 

sowie mit GenugtUUng lIber die W'tederaufbaubemOungen. 
welche die EuroplIische Union unter anderem dmch ihre 
Beobachtermissionen unternimmt, wn die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreihelten zu fllrdem, 

ferner mit GenugtUUng über die Berichte und Empfeh
lungen des Sonderberichtetstattets der Menschenrechts
kommission für die MenschenrechtssJtuation im Hoheitsgebiet 
der NachfolgestauteD des ebemaIigen Jugoslawien, ins
besondere seinen nenesten Berichf74

, 

1. spricht dem Sonderberichtetstattet der Menschen
rechtsJrommission für die Menschenrechtssinunion im H0heits
gebiet der NachfolgestauteD des ehemaligen Jugoslnwien ihre 
Aneriamnung für seine BerichteI" aus und stellt fest, daß seine 
PrIIsenz dazu beitragen kann, die Menschenrechtsverietzungen 
in der Region zu verringern; 

2. verleiht ihrer emsthc(ten Besorgnis Ausdruck lIber die 
in den Berichten des Sonderberichtetstattets beschriebenen 
FlIIle von massenhaften und systematischen Verstößen gegen 
die Menschenrechte und das Immllllitlire Recht in der Republik 
Bosnien und HeIzegowina, der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro); 

3. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den 
Schlußfolgerungen des Sonderber!chtetstatteIs lIber die huma
nitäre Katastrophe, die Bosnien und HeIzegowina in diesem 
W'mter droht; 

4. verurteilt llIffs schiltfste die von allen KonfIiktparteie 
begangenen Verstöße gegen die Menschenrechte und das 
humanitäre Völkerrecht in Bosnien und HeIzegowina, in 
Kroatien und in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro), wobei sie anerkennt, daß die FIJImmg in den 
unter der Kontrolle der Serben stcheuden Gebieten in Bosnien 
und Herzegowina und in Kroatien. die Kommandeure der 
serbischen paramilltllrischen KriIfte sowie die politischeu und 
miIitlirischen FIIhrer in der Bundesrepublik Jugoslawien die 
Hauptverautwortung für die meisten dieser Verstöße tragen; 

I,. Al49/641-8/1994112SZ, Anhang; siehe 0jJid0J _rds ojdul Seatrity 
CoundI, Fony.nInIh rear, SUpp1snumtjor 0_, Nwemberantl 0.<, 1!beJ 
11194, Dolrnment S/19941I2S2. 

'" Bbd.; und 0jJid0J Rm:ords ojdul Seatrity Counc/I, FOTtyoeIghth rear. 
Supp1snumt jor luly, August anti Septemb8r 1993, Dn_'" SI26383, 
S/264IS und SI2Ii469. 



5. verurteilt die fortgesetzte Weigerung der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und der 
Behörden der bosoischen Serben, dem Sonderberichterstatter 
die Durchfilhrung von Untersuchungen in den ihrer Kontrolle 
unterstehenden Gebieten zu gestatten; 

6. verurteilt ClI4fJerdem die konkreten Verstöße, die vom 
Sonderberichtetstattet aufgezeigt wurden und von denen die 
meisten im Zusammenhang mit der ethnischen Säuberung 
durch die bosoischen Serben begangen werden, darunter 
Tötungen, Folterungen, VerprOgelungen, wiI1kiIrliche Durch
suchungen, Vergewaltigungen, Verschwindenl8ssen, die Zer
störung von Häusern, Zwangs- und widerrechtliche RlIu
mungen, Intemierungen und andere Gewalthandlungen oder 
GewaItandrohungen, durch die Personen mm Ver1assen ihrer 
Heimstlitten gezwungen werden sollen; 

7. verurteilt lerner die wabllose Beschießung und Bela
gerung von StlIdten und Zivilgebieten, die systematische 
Thrrorisierung und Ermordung von Nichtkombattanten, die 
Zerstörung von lebenswichtigen Versmgungseinrichtungen 
und den Einsatz von Mi1iIib:gewa1t gegen die Zivilbevölkerung 
und gegen Notbilfeeinsätze, so auch den Einsatz von Streu
bomben und Napalmbomben gegen zivile Ziele durch die 
Kräfte der kroatischen Serben und der bosoischen Serben; 

8. begri4fJt es, daß das Internationa1e Gericht zur Verfol
gung der Verantwortlichen fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitJlre Vö1kerrecht inzwischen seine Tlltigkeit 
aufgenommen hat, und ennutigt in diesem Zusammenhang 
dam, dem Gericht alle erforderlichen Ressourcen zur Verfil
gung zu stellen, was auch die volle Finanzierung sowie 
freiwillige Beiträge seitens der Staaten und zwischenstaatlicher 
und nichtstaatIicher Organisationen einschließt, damit das 
Gericht ohne weitere Verzögerungen die ihm übertragenen 
Aufgaben erfI1llen kann, nlIm1ich die Personen, die beschuldigt 
werden, Verstöße gegen das Völkerrecht begangen zu haben, 
abzuurteilen und die Verantwortlichen zu bestrafen; 

9. ersucht die Staaten, dem Internationalen Gerleht 
dringend sachverständiges Personal, Ressourcen und Dienst
leistungen zur Verfilgung zu stelIen, um die Ermittlungen 
gegen Personen, die der Begehung schwerer Verstöße gegen 
das humanitJlre Vö1kerrecht beschuldigt werden, und deren 
Verfolgung zu ennög1ichen; 

10. ersucht alle Staaten, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), wie in Resolution 827 
(1993) des Sicherlieitsrats verlaogt mit dem Internationalen 
Gericht zusammenzuarbeiten, indem sie Beweise fiIr die 
Emlittlungen und Verfahren zur Verfilgung stellen und indem 
sie die Personen tlbeJgeben, die der Begehung von Verbrechen 
beschuldigt werden, die unter die.Zuständigkeit des Gerichts 
fallen; 

11. steilt fest, daß alle schweren Verstöße gegen das 
humanitJlre Völkerrecht, die seit dem 1. Januar 1991 im 
Hoheitsgehiet des ehemaligen Jugoslawien begangen wurden, 
unter die Zuständigkeit des Internationalen Gerichts faIIen und 
daß Personen, die im Zusammenbang mit dem derzeitigen 
Konflikt derartige Handlungen begehen, zur Rechenschaft 
gezogen werden werden; 

12. erldIbt erneut, daß Staaten fiIr Menschenrechtsverlet
zungen zur Rechenschaft zu ziehen sind; 

13. verleiht ihrer rllckhaltIosen Unterstatzung fiIr die 
Opfer dieser Verletzungen Ausdruck, bekriIftigt das Recht aller 
Personen, in Sicherheit und WIIrde an ihre Heimstlitten 
zurilckzllkehren, erachtet alle unter Nötigung zustande 
gekommenen Rechtshandlungen betreffend das Eigentum an 
Vermögenswerten und andere damit zusammenhängende 
Fragen fiIr null und nichtig, erkennt an, daß die Opfer der 
ethnischen SIIuberung das Recht auf eine angemessene 
W'tedergutmachung der erlittenen Schäden haben, und fordert 
alle Parteien nachdrOcklich auf, ihre diesbezilglichen Verein
barungen einmhaIten; 

14. verurteilt jede gezielte Behinderung der Auslieferung 
von Nabrungsmitte1n, medizinischen und anderen Hi1fsglltern, 
die fiIr die Zivilbevölkerung lebenswichtig sind, was einen 
schweren Verstoß gegen das Immanitllnl Völkerrecht und das 
Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte darstellt, 
sowie die gezielte Behinderung von Evakuierungen aus 
medizinischen Gri1nden und verlaogt, daß alle Parteien 
sicherstellen, daß alle ihrer Kontrolle unterstehenden Personen 
derartige Handlungen einstellen; 

15. verurteilt ClI4fJerdem die Angriffe und die stlinc!ige 
Drangsa1ierung, denen die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen und das fiIr das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen fiIr FIIlchtlinge und andere humanitJlre 
Organisationen tlltige Personal ausgesetzt sind und die votwie
gend von Kräften der bosnischen Serben begangen werden; 

16. gibt ihrer EmpIJrung Ausdruck darDber, daß die 
systematische Praxis der VmgewaItigung nach wie vor als Mit
tel der KriegfiJbrung gegen Frauen und Kinder und als 
Instrument der ethnischen Sl!uberung eingesetzt wird, und 
erkennt an, daß Vergewaltigung in diesem Kontext ein Kriegs
verbrechen darstellt; 

17. gibt ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
herrschende Rechtslosigkeit in den von den Serben kon
troIIietten Gebieten Kroatiens und den unzureichenden Schutz 
der kroatischen und nichtserbischen Bevölkerung, die in den 
serbisch kontrollierten Stadtgemeinden verblieben ist, wo sie 
auch weiterbin physischer Gewa1t und Unsicherheit ausgesetzt 
ist, wie in dem Bericht des Sonderberichterstatters festgestellt 
wird; 

18. gibt ClI4fJenJem ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck lIber 
die von den Ortsbehörden in den der Kontrolle der Föderation 
unterstehenden Gebiete Bosnien und Herzegowinas begange
nen Verstöße gegen das ImmanitJlre Recht und das Vö1kerrecht 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, die das Recht auf 
FreizOgigkeit einschdInken, namentlich das Recht der Flilcht
linge oder Vertriebenen, an ihre Heimstlitten zuriIckzukebren, 
wie in dem Bericht des Sonderberichterstatters festgestellt 
wird; 

19. verurteilt mit allem Nachdruck die Zunahme der 
Po1izeigewalt gegen die nichtserbische Bevölkerung im 
KoSOvo, im Sandschak, in der Wojwodina und in anderen 
Gebieten der Bundestepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) sowie der Verletzungen des Rechts auf ein faires 
Gerichtsverfahren, wie in demjilngsten Bericht des Sonderbe
richterstatters'14 beschrieben wird; 



20. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) mit alkm Nachdruck auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Achtung aUer Men
scbenrecbte und Grundfreibeiten sicbetzustelleu, und dringend 
Maßnahmen zu mgreifen, um die Rechtsstaatlicbkeit zu ge
währleisten, mit dem Ziel. willkiIrlicbe Zwaugsrllumungen und 
EntJammgen sowie die Diskriminienmg von Angehörigen der 
nichtserbiscben Bevölkerung der Bundesrepublik Jugoslawien 
zu verbindern; 

21. gibt Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die sich 
veISCblecbtemde Menscbenrecbtssituation im Sandschak, wie 
vom Sonderberichterstatter vermerkt wurde. insbesondere die 
systematischen Drangsalierungen, Verprf1gelungen, Folterun
gen. Durchsuchungen ohne Durcbsucbungsbefebl. die will
ktlrlicben Inbnftnabmen und die unfairen Gerichlsverfabren, 
die vorwiegend gegen Angehörige der mllslimiscben Bevölke
rung gerichtet sind; 

22. stellt fest, daß eine unter der Schirmberrscbaft der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien auf 
dem Verbandlungsweg berbeigefllbrte friedliche Lösung der 
Meuschenrecbtssituation in den betroffenen Gebieten sehr 
zugute käme; 

23. verurtelü insbesondere die im Zusammenhang mit 
Internierungen vertlbten Verstöße gegen die Menschenrechte 
und das humanitäre Recht. namentlich Tötungen, Folter und 
die systematische Praxis der Vergewaltigung. und verlangt die 
sofortige, unter internationaler Au1idcbt erfolgende Freilassung 
aUer willkiIrlich oder widerrechtlicb internierten Personen und 
die sofortige Schließung aUer Intemierungsorte. die nach den 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 nicht zugelassen 
sind und mit den darin enthaltenen Bestimmungen nicht im 
Einklang stehen; 

24. verlangt erneut nachtIrllckllch. daß aUe Parteien dem 
lnternationa1en Komitee vom Roten Kreuz sofort die Standorte 
aUer Lager, Gefängnisse und anderen Interoierungsorte in 
Bosnien und HeIzegowina. Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) bekanntgeben und daß 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. dem Sonder
berichterstatter und seinem Personal. dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fIIr Flüchtlinge, den 
Beobachter- und sonstigen Missionen der EuroplIiscben Union 
und der Organisation fIIr Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa und anderen zustlindigen internationa1en und regiona
len Organisationen sofortiger, ungehinderter und stlindiger 
Zugang ZU solchen Interoierungsorten gewährt wird; 

25. fordert aUe Parteien, insbesondere die Regierung der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
nachtIrllckllch auf, mit dem gemllß Ziffer 24 der Resolution 
1994/72 der Meuscbenrechtskommission geschaffenen ·Son
dermecbaoismus' fIIr vermißte Personen im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien bei der Aufk1IIrung des Scbicksals der 
'Thusenden vou Vermißten zusammenzuarbeiten. indem sie 
Infonnationen und Unterlagen über die Insassen in Gefäng
nissen. Lagern und an anderen Interoierungsorten bekannt
geben. damit der Verbleib dieser Personen schließlich gek!1Irt 
und so das Leid ihrer Angehörigen gemildert werden kann; 

26. fordert die Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrlJckllch auf, ihre Weigerung, 
den Missionen der OrganisatIon fIIr Sicherheit und ZlIS!!!!!!!lCI!

arbeit in Europa die Fortsetzung ihrer Tätigkeit zur Oberwa-

chung der Menschenreebtsbedingungen in ihrem Hoheits
gebiet. insbesondere im Kosovo, im Sandschak und in der 
Wojwodina. zu gestatten, zu fIberdenken, ebenso wie ihre 
Weigerung. die Eröffnung einer AußeusteIle des Sekretariats
Zentrums fIIr Menscbenrecbte zu gestatten, wie von der 
Generalversamm1ung in ihrer Resolmion 48/153 gefordert; 

'J:l. fordert den Generalsekretär nachtIrllcklich auf, aUes 
Erfo'rderliche zu tun, um die vollstlindige und wirksame 
Koordlnleruug der Aktivitllten aUer Organe der Vereinten 
Nationen bei der Durcbfilbrung dieser Resolution sicher
zusteIleu, und fordert die mit der Situation im Hoheitsgebiet 
Bosnien und Herzegowinas. Kroatiens und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) befaßten Organe 
nachdrflcldicb auf, sich eng mit dem Sonderberichterstatter 
und dem Internationa1en Gericht abzustimmen und dem 
SonderbericbteIlanfend aUe in ihrem Besitz befindlichen 
sachdienlicben und zuver1lIssigen Infonnationen über die Men
scbenrecbtssituation in Bosnien und Herzegowina. Kroatien 
und der Bundesrepublik Jugoslawien zukommen zu lassen; 

28. fordert den Genera1sekretllr tJ14ßerdem nachtIrllckllch 
auf, im Rahmen der vorhandenen Mittel dem Sonderbericht
erstatter aUe fIIr die DurebfDbrung seines Mandats erforderli
chen Ressourcen zur VerfUgung zu stellen und ibm ins
besondere eine ausreichende Zahl von im Hoheitsgebiet von 
Bosnien und Herzegowina. Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) stationierten Mit
arbeitern zur Verfilgung zu stellen. damit die wirksame 
lanfende Überwachung der dortigen Menscbenrecbtssitnatlon 
und die Koordinierung mit den anderen beteiligten Organen 
der Vereinten Nationen, !II!J!!ll!!tlich auch der SchulZttuppe der 
Vereinten Nationen, sichergestellt ist; 

29. begri4fJt die Anstrengungen, welche die Regierung 
Kroatiens und die Regierung Bosniens und Herzegowinas 
unternebmen. um die Menschenrechte in ihrem Hoheitsgebiet 
zu schützen, und legt ihnen eindringlich nahe, die von ihnen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte eingegangenen Ver
pflicbtungen zu erftI11en; 

30. stellJ mit Besorgnis fest, daß viele der frliberen 
Empfehlungen des Sonderberichterstatters nicht vo1lstllndig 
umgesetzt worden sind. in einigen FlI11en aufgrund des 
Widerstands der Parteien auf dem Boden, und fordert die 
Parteien, aUe Staaten und die zustlindigen Organisationen 
nachdrflcklich auf, sich sofort mit diesen Empfehlungen zu 
befassen, insbesondere mit den Appellen des Sonderbericht
erstatters 

a) zur Öffnung von Korridoren fIIr humanitäre Hi1fsmaB
nahmen, um 'lbdesfli1le und Entbehrungen unter der Zivilbe
vö1kerung zu verbindern. zur Öffnung des Flugbnfens von 
'1Uzla fIIr Hilfslieferungen und zur sofortigen Frei!aSS1!ng der 
Intemierten unter sicheren Bedingungen; 

b) zur Gewllhrung der erfm:derlichen medizinischen und 
psychologischen Betreuung fIIr die Opfer von Vergewaltigun
gen im Rahmen von Programmen zur Rebabilitation von durch 
den Krieg traumatisierten Frauen und Kindern und zur 
Koordinierung der Tätigkeit aUer zuständigen Stellen, mit dem 
Ziel, die soziale Integration der Kinder unter den Opfern zu 
erleichtern; 

c) zur Gewährung großzUgigerer internationaler Hi1fe an 
die vor dem Konflikt fliehenden FlÜChtlinge und die sie auf
nehmenden Staaten; 



d) zur stärkeren Untentützung von Ini1iati.ven zur 
Hilfeleistung an die durch den Konflikt Vertriebenen, unter 
BerOcksicbtigung der besonderen Bedllrfoisse der in den 
Städten lebenden Familien und Waisen; 

e) zur Schaffung eines freiwilligen Fonds zur Gewäbrung 
wirtscbaftlicher und sozialer Hilfe fDr den W"tederaufbau von 
l.\lIstötlen Dörfern und Stl!dten; 

J) zur Beachtung der Notwendigkeit der Ergreifung 
wirksamer Maßnahmen seitens der internationalen Gemein
schaft zur Bekllmpfung der Politik der etbniBchen SlIuberung; 

31. lenkt die Atifmerksatnkeit auf die Notwendigkeit, das 
Massengrab bei Vukovar sowie andere Massengrfiber und 
Orte, an denen Massentlltungen stattgefunden haben sollen, 
sofort und dringend von qualifizierten Sachverständigen 
untersuchen zu Iassen, und ersucht den GenemIsekretfir im 
Rahmen der vorhandenen Mittel die erforderlichen Ressourcen 
fDr dieses VOrhaben zur Verfilgung zu stellen; 

32. bittet die Menschemechtskommission, auf ihrer 
einundfilnfzigsten Thgung den Sonderberichterstatter zn 
ersuchen, der Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 
Thgung Bericht zu elstaUen; 

33. beschließt, die PrOfung dieser Frage auf ihrer fIIDf
zigsten Thgung unter dem Punkt "Menschemechts0 fort
zusetzen. 

94. plenorsitzung 
23. Det.ember 1994 

49/1fJ'1. DIe MensehmreebtssltuatIon In Myamnar 

Die Generalversanunlung, 

erneut erldiinmd, daß alle Mitglirrlstaaten vetpf/ichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten und in 
der Allgemeinen Erklllrung der Menschenrechte", den 
Internationalen Menschenrechtspakten" und anderen anwend
baren Menschenrechtsilbereinkilnften genauer ausgefiIhIten 
Menschentechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
scIriltzen, 

in dem ~ein, daß die Vereinten Nationen im Ein
klang mit der Charta die Achtung VOl den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten fDr alle fDrdem und festigen und daß es 
in der Allgemeinen ErkIlIrung der Menschemechte heißt, daß 
oder W"t11e des Volkes die Grundlage fDr die Autoritllt der 
öffentlichen Gewalt [biIdetj", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481150 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1992158> der 
Menschenrechtslrommission vom 3. März 1m"', in der die 
Kommission unter anderem beschloß, einen Sonderbericht
eIstatteI zu ernennen mit dem Auftrag, direkte Kontakte zur 
Regierung und ZI1iD Volk von Myanmar herzustellen, ins
besondere anch zu ihrer Freiheit beraubten politischen FlIbrern 
und deren Angehörigen und Anwälten, mit dem Ziel, die 
Menschemechtssituation in Myamnar zu untersnchen und alle 
Fottscbtitte auf dem Weg zur Öbertragung der Macht an eine 
ZM1regierung und zur Ausarbeitung einer neuen Vetfassung, 
zur Authehung von Einschrilnkungen persönlicher Freiheiten 
und zur W"tedetherste\lung der Menschenrechte in Myamnar zu 
verfolgen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 199418S der Men
schenrecbtskommission vom 9. März 19943%, in der die 
Kommission bescbloß, das Mandat ihres Sonderbericht
eniIatters lIber die Sintation der Menschenrechte in Myanmar 
um ein Iaht zu verlängem, 

e1'1l8thqft besorgt darIIber, daß die Regierung Myanmars 
ihre Zusiehetungen, sie werde unter BerOcksichtigung der 
Etgebnisse der 1990 abgehaltenen Wahlen alle erforderlichen 
Scbtitte zur Herstellung der Demokratie unternehmen, noch 
immet nicht in die Tat umgesetzt hat, 

sowie e1'1l8thqft besorgt darIlbet, daß dem Bericht des 
Sondetbericbte.tstattelS znfolge die Menschenrechtsverlet
znngen in Myamnar andauern, insbesondere SUIlIIJI8rische und 
wll1kOrliche Hinrichtungen, Folterungen, Zwangsarbeit und 
Zwangsmnsjed!ungen, die MiBbandhmg von Frauen, politisch 
motiviette Felllnahmen und InbaftnaIunen, EinschtIinkunge 
der Grundfreiheiten, einscbließlich des Rechts der freien 
Meinungsllußerung und der Versammlungsfreiheit, und die 
VerhlIngung von UnterdrilckungsmsßnaIunen, die V01 a11etn 
gegen ethnische und religiöse Minderheiten gerichtet sind, 

im Hinblick darauf, daß es infoIge der Menschemechts
situation in Myamnar zu F1llchtlingsstxötDen in die Nachbar
lllnder gelrommen ist, was fDr die betroffenen UInder Proble
mescbafft, 

sowie Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, welche die 
Regierung Myanmsts etgtiffen hat, namentlich ihrem Beitritt 
zu den Genfer Ablmmmen vom 12. August 1949'''' znm 
Schntz det Kriegsopfer, den AbsehIuß von Waffenruheverein
harungen mit mehteren Gruppen ethnischer und religiöser 
Mindetheiten in Myanmar, die ZuriIckziehung ihrer VOr
behalte zu der Konvention lIber die Rechte des Kindes" und 
die Freilassung einer Reihe politischer Gefangener als Re
aktion auf die Besmgnisse, die von der internationalen 
Gemeinschaft, einscbließIich der GenetaI"wssnnnlung und der 
Menschenrec'.blBlrommission, ZI1iD Ausdruck gebtacht WOIden 
sind, 

mit Genugtuung lIber die ZusBmmenarbeit zwischen der 
Regierung Myanmars und dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen fDr FlOchtlinge bei der freiwilligen 
Rllckflllmmg von F1llchtlingen ans Bangladescb nach My-
anmar, 

1. danktdem SondeIberichtet der Menschentechts
Irommission fDr seinen Zwischenbericht lIber die Situation der 
Menschenrechte in Myamnar'7I!; 

2. dankt flI4Perdem dem Oenetalsekretllr fDr seinen 
Bericht'77; 

3. beklagt, daß es in Myanmar nach wie V01 zu Men
schenrechtsverletzungen Irommt; 

4. fordert die Regiernng Myanmsts erneut auf, die 
Nobelpreistrilgerin Aung San Suu Kyi, die seit nunmeht sechs 
Iahten ohne Gerichtsverfahten festgehalten wird, sowie andere 
politische FIIhrer und die Obrigen politischen Gefangenen 
sofort bedingungslos freizulassen; 

5. begrq,6tdiejOngsten neffen zwischen der Regierung 
Myanmars und Aung San Suu Kyi und ermutigt die Regienmg 

11. SIehe A/49/S94 UDd Add.l. 
177 A/49nt6. 




